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HP1 (Nagel):

7.13 m NHN HP2 (Nagel):

6.86 m NHN

Bebauungsplan Nr. 130
"Bergstraße II"

Der Rat der Gemeinde Lilienthal hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH 

Lilienthal, den ....................

kommen des Bebauungsplans und der Begründung nicht geltend gemacht worden.
Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustande-

Verletzung von Vorschriften

Lilienthal, den 18.04.2018

gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 17.04.2018 in Kraft getreten.
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 17.04.2018 in der Wümme-Zeitung bekannt

Alle Rechte vorbehalten

Bekanntmachung

Lilienthal, den 10.04.2018

seiner Sitzung am 20.06.2017 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

Lilienthal, den 10.04.2018

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von 

Satzungsbeschluss

Bremen, den 07.01.2016 / 09.03.2016 / 03.05.2017

Öffentliche Auslegung

Planverfasser

planes Nr. 130 "Bergstraße II" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lilienthal hat in seiner Sitzung am 03.06.2014 die Aufstellung des Bebauungs-

Lilienthal, den 10.04.2018

Aufstellungsbeschluss

Präambel

Planunterlage

18.02.2016 in der Wümme-Zeitung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Lilienthal, den ....................

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Kartengrundlage:

Herausgeber:

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osterholz-Scharmbeck, den 12.03.2018

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des Niedersächsischen Kommunal-

bestehend aus der Planzeichnung sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschossen.
verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lilienthal diesen Bebauungsplan Nr. 130 "Bergstraße II", 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lilienthal hat in seiner Sitzung am 17.01.2017 dem Entwurf des  Bebauungsplans 

Stellungnahmen haben vom 08.03.2017 bis 10.04.2017 gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.02.2017 ortsüblich in der Wümme-Zeitung bekannt gemacht.
und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Lilienthal, den 10.04.2018
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